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Arbeitnehmermitbestimmung ist, anders als viele es erwarten, keine 
sozialistische erfindung, sondern ein wesentliches element der Christ-
lichen soziallehre. Der folgende beitrag zeichnet die sozialethischen 
grundüberlegungen nach, skizziert ihren niederschlag in der christ-
lich-sozialen bewegung in Deutschland und in der Debatte um die 
gesetzlichen regelungen und fragt nach den Perspektiven für Mitbe-
stimmung in einer globalisierten Ökonomie.

Mitbestimmung in der christlichen soziallehre

Die würde des Menschen und der menschlichen Arbeit bildet die 
grundlage der christlichen gesellschaftslehre und dient als Maßstab 
für die bewertung gesellschaftlicher und ökonomischer ordnungen. 
Arbeit hat nach diesem verständnis ihre eigene würde, denn sie ist 
unmittelbar Ausfluss der menschlichen Person. kapital ist demgegen-
über lediglich eine sache, ein Mittel, dem keine eigene würde zu-
kommt. Arbeit und kapital stehen einander folglich nicht gleichge-
wichtig gegenüber, sondern der ethische vorrang gebührt eindeutig 
der Arbeit. 

in der enzyklika laborem exercens hat Papst Johannes Paul ii. aus-
drücklich betont, dass Arbeit und kapital einander nicht entgegenge-
setzt verstanden werden dürften, weil das eigentum durch Arbeit 
entstehe und der Arbeit zu dienen habe. Das gelte vor allem für das 
eigentum an Produktionsmitteln, die man „nicht gegen die Arbeit be-
sitzen” und auch nicht „um des besitzes willen besitzen” dürfe, „weil 
das einzige Motiv, das ihren besitz rechtfertigt, (…) dies ist, der  
Arbeit zu dienen und dadurch die verwirklichung des ersten Prinzips 
der eigentumsordnung zu ermöglichen: die bestimmung der güter 
für alle und das gemeinsame recht auf ihren gebrauch” (laborem 
exercens 32, Zitat nach: texte zur soziallehre). Damit setzt sich die 
katholische soziallehre eindeutig ab von einem kapitalismus, der das 
ausschließliche recht des Privateigentums an den Produktionsmitteln 
wie ein unantastbares „Dogma” des wirtschaftslebens verteidigt. Zu 
den folgerungen, die aus diesen grundsätzen zu ziehen sind, zählt 



Johannes Paul ii. das Prinzip der Mitbestimmung, für das „Anpassun-
gen des rechtswesens auf dem gebiet des eigentums am Produkti-
onsmitteln” erforderlich seien (ebd., 33).

Mitbestimmung – nicht nur als ethische forderung, sondern als rechts-
anspruch der arbeitenden Menschen – zählt folglich zum Proprium 
der Christlichen soziallehre. wer arbeitet, verwirklicht den schöp-
fungsauftrag. er darf nicht ausgebeutet werden und verdient einen 
gerechten lohn. er darf aber auch nicht stärker als unbedingt erfor-
derlich, von anderen dirigiert und in seiner Arbeit bestimmt werden. 
für die evangelische sozialethik hat günter brakelmann das auf eine 
einprägsame formel konzentriert: „Man muss von der Arbeit und  
in der Arbeit leben können” (brakelmann 1995). Das ergibt sich klar 
aus dem subsidiaritätsprinzip, wonach übergeordnete instanzen 
nicht an sich ziehen dürfen, was der einzelne selbst leisten kann (von 
nell-breuning 1968, 83 u. 124).

schon in der enzyklika Quadragesimo anno hat Pius xi. 1931 die 
„Mitverwaltung” als recht des Arbeitnehmers aus dem lohnarbeits-
verhältnis heraus postuliert (de witte 1964, 142).Pius xii. stellt zwar 
klar, dass wirtschaftliche Mitbestimmung sich aus der natur des un-
ternehmens nicht zwingend ergebe, aber sein nachfolger Johannes 
xxiii. geht weiter. in Mater et magistra ist das Prinzip formuliert:  
„in der menschlichen natur selbst ist das bedürfnis angelegt, dass, 
wer produktive Arbeit tut, auch in der lage sei, den gang der Dinge 
mitzubestimmen und durch seine Arbeit zur entfaltung seiner Per-
sönlichkeit zu gelangen.” Deshalb kommt er zu dem schluss: „nicht 
nur die verteilung des wirtschaftsertrages muss den forderungen 
der gerechtigkeit entsprechen, sondern auch der gesamte wirt-
schaftsvollzug.” er fordert für den Arbeiter „aktive teilnahme an der 
gestaltung der Angelegenheiten des unternehmens” (de witte 1964, 
151-157).

Aus dem subsidiaritätsprinzip ergibt sich aber unabhängig von den 
rechten, die dem Arbeitnehmer als Person zustehen, noch eine wei-
tere begründung für Mitbestimmung: Mitbestimmung ist auch ein 
weg, Machtzusammenballungen, die die rechte der kleinen einheiten 
einschränken könnten, zu konterkarieren. sie ist garant dafür, dass 
die belange der individuen zum tragen kommen können (nell-breun-
ing, 1968, 123-124).
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Mitbestimmung steht nach christlich- sozialem verständnis aber nicht 
nur im widerspruch zum kapitalismus, sondern bricht auch mit einem 
Dogma des kommunismus: sie stellt die Alternative zum klassen-
kampf dar und ist von denen, die den klassenkampf propagiert haben, 
auch stets als kampfansage verstanden worden. nach christlicher so-
ziallehre sind Arbeit und kapital kein widerspruch, der überwunden 
werden muss, sondern aufeinander bezogen. unternehmen sind folg-
lich auch keine veranstaltung der kapitalseite, sondern setzen das 
Zusammenwirken von Arbeit und kapital zwingend voraus. Daraus 
ergeben sich zentrale forderungen: Die gemeinsam erzielten erträge 
sollen allen zugutekommen. nicht nur durch gerechte löhne, son-
dern auch durch teilhabe der Arbeitnehmer am Produktivvermögen 
und/oder gewinnbeteiligungen und durch die Möglichkeit der Arbeit-
nehmer, einfluss zu nehmen auf die unternehmensentscheidungen 
wie die gestaltung ihrer Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen.

Mitbestimmung in der christlich-sozialen bewegung

schon im 19. Jahrhundert waren bedeutende vertreter der katholi-
schen soziallehre wie der Mainzer bischof ketteler interessiert an 
Modellen selbstverwalteter unternehmen, in denen die Arbeiter mit-
bestimmen konnten. Die verbesserung der materiellen notlagen der 
Arbeiterschaft war allerdings so vordringlich, dass Mitbestimmungs-
überlegungen eher im hintergrund blieben (görner 1995, 160-163). 
Dennoch blieb der gedanke, dass Arbeiter mehr verdienen als mate-
rielle entlohnung, im blick. Das schlug sich nicht zuletzt in der Politik 
der Zentrumspartei nieder, die am ende des 19. Jahrhunderts zum 
beispiel die einrichtung von Arbeitskammern gefordert hatte (Doku-
mente 1969, 106-107) oder der betriebsräteverfassung in der wei-
marer republik positiv gegenüberstand (richtlinien der Deutschen 
Zentrumspartei 1922). Mit dem betriebsrätegesetz war erstmals eine 
gesetzliche verankerung von Mitbestimmung vorgenommen worden. 
solche formen der Demokratisierung der wirtschaft standen in kras-
sem widerspruch zur nationalsozialistischen ideologie mit ihrem füh-
rerprinzip. Die Abschaffung des betriebsrätegesetzes nach 1933, die 
Ausschaltung der gewerkschaftsbewegung und die gleichschaltung 
der unternehmen waren daher keine überraschung. 

Der kreisauer kreis, dessen Mitglieder zu den initiatoren des hitler-
Attentates vom 20. Juli1944 gehörten, und der von der Christlichen 
gesellschaftslehre beeinflusst war, nahm 1943 in seine „grundsätze 
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für die neuordnung Deutschlands” für die Zeit nach dem nationalso-
zialismus die idee einer „wirksamen Mitverantwortung eines jeden  
an dem betrieb und darüber hinaus an dem allgemeinen wirtschafts-
zusammenhang, zu dem seine Arbeit beiträgt”, auf (grundsätze der 
neuordnung Deutschlands. entwurf des kreisauer kreises, 161).

Auch in der Programmatik der Christlich-Demokratischen union hat 
Mitbestimmung von Anfang an ihren Platz. während das neheim-
hüstener Programm der CDu in der britischen Zone 1946 mit der 
forderung nach „stärkung der wirtschaftlichen stellung und freiheit 
des einzelnen”, um „Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichberech-
tigter tätigkeit in führung und verantwortung” zu verpflichten (Pro-
gramm der CDu der britischen Zone, 175) noch relativ unkonkret 
blieb, wurde die Csu in ihrem grundsatzprogramm von 1946 deutli-
cher: „wir verlangen (…) ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer 
bei der gestaltung der Arbeitsbedingungen und Produktionsverhält-
nisse. bei betrieben von erheblicher bedeutung sollen die Arbeitneh-
mer einen unmittelbaren einfluss auf die leitung und verwaltung 
durch geeignete vertreter ausüben” (grundsatzprogramm der Csu 
1946, 190).

Das nur wenige Monate später entstandene Ahlener Programm, das 
mit einer klaren Absage an das kapitalistische wirtschaftssystem be-
ginnt, steht dahinter nicht zurück: „in den betrieben, in denen wegen 
ihrer größe das verhältnis zwischen Arbeitnehmer und unternehmer 
nicht mehr auf einer persönlichen grundlage beruht, ist ein Mitbe-
stimmungsrecht der Arbeitnehmer an den grundlegenden fragen der 
wirtschaftlichen Planung und sozialen gestaltung sicherzustellen. 
Dies muß (sic) zunächst dadurch geschehen, daß (sic) die Arbeitneh-
mer des betriebes in den Aufsichtsorganen, zum beispiel im Auf-
sichtsrat des unternehmens, die ihnen zustehende vertretung haben” 
(Ahlener wirtschaftsprogramm der CDu für nordrhein-westfalen 
1947, 193, 196).

Die Diskussion um die Mitbestimmung

Die gewerkschaften hatten sich schon in den 20er-Jahren mehr und 
mehr von klassenkampfkonzepten distanziert und für eine Demokra-
tisierung der wirtschaft gestritten, in der Mitbestimmung – betrieb-
lich wie überbetrieblich – eine entscheidende rolle spielen sollte. Der 
1949 gegründete Deutsche gewerkschaftsbund stellte die forderung 

90



nach einführung der Mitbestimmung in den Mittelpunkt seiner Politik. 
was die Alliierten in der Montanindustrie auf den weg gebracht hat-
ten, um Monopolstrukturen und Machtzusammenballungen auszuhe-
beln, wollten sich die Arbeitnehmer in der jungen bundesrepublik nicht 
mehr nehmen lassen. sie mobilisierten widerstand gegen die Pläne, 
die Mitbestimmungs- und betriebsverfassungsstrukturen, die die Alli-
ierten geschaffen hatten, außer kraft zu setzen, bis hin zur general-
streikdrohung. schließlich kam es 1951 zu einem kompromiss zwi-
schen dem Dgb-vorsitzenden hans böckler und konrad Adenauer, aus 
dem heraus im gleichen Jahr das Montanmitbestimmungsgesetz ent-
wickelt wurde. Mitbestimmung blieb dabei auf die Montanindustrie 
beschränkt. betriebliche Mitbestimmungsmöglichkeiten eröffnete das 
betriebsverfassungsgesetz, das letztlich über die regelungen im  
weimarer betriebsrätegesetz nicht hinausging. Das gewerkschaftli-
che konzept einer Mitbestimmung in der gesamtwirtschaft durch  
paritätische besetzung des Aufsichtsrates und die etablierung eines 
gewerkschaftlich verbundenen Arbeitsdirektors mit weitreichenden 
kompetenzen für die gewerkschaften musste spätestens nach der 
verabschiedung des betriebsverfassungsgesetzes 1952 als geschei-
tert angesehen werden. Das gesetz wurde damals gegen die stim-
men von sPD und kPD beschlossen.

tatsächlich wurde mit diesem Doppelkonzept eine wegweisende lö-
sung gefunden. Das betriebsverfassungsgesetz räumt allen beschäf-
tigten des unternehmens die Möglichkeit ein, den betriebsrat zu 
wählen, der auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Arbeitge-
berseite verpflichtet ist. er hat je nach themenbereich unterschiedli-
che einflussrechte, deren Ausweitung allerdings seit verabschiedung 
des betriebsverfassungsgesetzes strittig diskutiert wird. Der betriebs-
rat darf sich ebenso wenig wie der Aufsichtsrat am Arbeitskampf be-
teiligen, der den tarifparteien überlassen bleibt. Damit werden tarif-
politische Auseinandersetzungen aus der Mitbestimmungspraxis und 
aus dem betrieblichen Alltag herausgehalten. Der soziale friede kann 
damit gewährleistet werden. 

Die von den tarifparteien vereinbarten flächentarifverträge verein-
heitlichen die wettbewerbsverhältnisse in bezug auf den faktor Arbeit 
innerhalb einer branche, die dadurch veranlasst wird, wettbewerb 
nicht über löhne und Arbeitsbedingungen, sondern über Qualität von 
Produkten und Produktionsstrukturen zu führen. Das steigert die  
Produktivität und innovationsbereitschaft in den unternehmen. tarif-
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auseinandersetzungen und Arbeitskämpfe betreffen dabei jeweils die 
ganze branche und führen nicht zu verschiebungen der wettbe-
werbspositionen zwischen den unternehmen. 

Die unternehmensmitbestimmung übt faktischen Zwang zur koope-
ration zwischen Arbeit und kapital im unternehmen aus und verpflich-
tet beide seiten gleichermaßen auf die beachtung der wirtschaftlichen 
betriebsziele. Zudem führt sie zu einer hohen identifikation der  
beschäftigten mit dem unternehmen (hauser-Ditz u.a. 2008, 275).

trotz des anfänglichen widerstandes gegen dieses neue Modell haben 
die gewerkschaften sehr rasch die Potenziale erkannt, die sich damit 
für eine erfolgreiche interessenvertretung ergeben. heute betrachten 
sie die betriebsverfassung uneingeschränkt als eine „erfolgsstory” 
(Müller-Jentzsch 2012, 35-36). Anders, als ursprünglich befürchtet, 
gibt es kein spannungsverhältnis zwischen betriebsräten und den  
Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten, nicht zuletzt, da die 
spitzen der betriebsratsgremien gewöhnlich auch zu Aufsichtsrats-
mitgliedern gewählt werden1. 

Dass die betriebsverfassung ein wirkliches erfolgsmodell ist, dürfte 
auch die hohe wahlbeteiligung bei den betriebsratswahlen belegen: 
nach wie vor werden durchschnittliche beteiligungen von etwa 80 
Prozent erreicht – ein wert, von dem die Parteien bei Parlaments-
wahlen nur noch träumen können. Alle vier Jahre erneuert sich die 
personelle substanz der betriebsräte um etwa ein Drittel – ein be-
weis für die lebendigkeit der institution und für ihre verankerung in 
der betrieblichen wirklichkeit (Milert/tschirbs 2012, 34).

Die union hat die einführung dieses international ziemlich beispiello-
sen Modells 1953 in ihrem hamburger Programm ausdrücklich be-
grüßt. unter dem kapitel „betriebsverfassung und Mitbestimmung” 
wird mit stolz darauf hingewiesen, dass „die Mitbestimmung der  
Arbeitnehmer maßgebend durch die CDu gestaltet” wurde und so zu 
einem „entscheidenden beitrag zur sicherung des sozialen friedens 
in betrieb und wirtschaft” geworden sei. (hamburger Programm der 
CDu 1953, 234)

Die eingeschränkten Mitbestimmungsmöglichkeiten in der betriebs-
verfassung und die beschränkung der paritätischen unternehmens-
mitbestimmung auf die Montanindustrie blieben den gewerkschaften 
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allerdings ein Dorn im Auge. Die Arbeitgeberseite dagegen suchte die 
Ausweitung zu verhindern. Der streit um die Zukunft der Mitbestim-
mung führte ende der 60er-Jahre zur einsetzung einer wissenschaft-
lichen kommission unter leitung von kurt biedenkopf, die 1970 einen 
bericht vorlegte, wonach die Montanmitbestimmung keine negativen 
Auswirkungen auf wirtschaft und rentabilität der unternehmen nach 
sich gezogen hatte. 

Das berliner Programm der CDu von 1968 spiegelt den konflikt wider. 
es spricht sich zwar dafür aus, „das betriebsverfassungsgesetz „voll” 
auszunutzen und „weiter” auszubauen2. gegenüber der unterneh-
mensmitbestimmung sind die formulierungen dagegen ziemlich un-
konkret, da man zunächst das ergebnis der Mitbestimmungskommis-
sion abwarten wollte. Allerdings hält das Programm bereits fest, dass 
es kein „überbetriebliches einflußmonopol zugunsten von organisier-
ten interessen” geben dürfe, und verlangt, dass „die wirtschaftliche 
leistungsfähigkeit der unternehmen auch im internationalen wettbe-
werb nicht beeinträchtigt werden” dürfe. Die überbetriebliche Mitbe-
stimmung solle durch Arbeitnehmerkammern als öffentlich-rechtliche 
körperschaften gewährleistet werden (berliner Programm der CDu 
1968, 393 f.) – ein konzept, das bis heute lediglich in bremen und im 
saarland umgesetzt wurde.

Die Csu bekannte sich zeitgleich in ihrem neuen Programm zur för-
derung der „Mitbestimmung als verantwortlicher Mitwirkung und  
Mit gestaltung der Arbeitnehmer in den bereichen und fragen des  
betrieblichen lebens, die gemeinsames handeln und gemeinsame 
verantwortung zulassen und einer verbesserung der persönlichen 
stellung des Menschen im wirtschaftsvollzug dienen. wer Arbeitneh-
merinteressen in betrieben und unternehmen wahrnimmt, muss vom 
vertrauen der belegschaft getragen sein” (Csu 1968).

in beiden Programmen kommt also die sorge zum Ausdruck, die Mit-
bestimmung könne zum werkzeug externer gewerkschaftlicher inter-
essen werden. Die Arbeitgeber hatten vor einer „vergewerkschaftung 
der wirtschaft” gewarnt (Müller-Jentzsch 2012, 36). 

oswald von nell-breuning hatte demgegenüber aus der Perspektive 
der Christlichen soziallehre zu der frage, ob nur betriebsangehörige 
oder auch ihre gewerkschaftlichen interessenvertreter in den Auf-
sichtsräten beteiligt sein dürfen, eine klare Antwort mit dem hinweis 
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auf das subsidiaritätsprinzip gegeben: „wenn die belegschaften es al-
lein können, haben die gewerkschaften in der sogenannten betriebli-
chen Mitbestimmung nichts zu suchen und finden ihr betätigungsfeld 
in der sogenannten überbetrieblichen Mitbestimmung. wenn dagegen 
die belegschaften, ohne dass die gewerkschaft ihnen den rücken 
stärkt, zu schwach sind, um ihr Mitbestimmungsrecht wirksam auszu-
üben oder ernstlich zu befürchten steht, dass sie einem kurzsichtigen 
und engstirnigen betriebsegoismus verfallen, der die gesamtwirt-
schaftlichen notwendigkeiten außer Acht lässt und so nicht nur der 
gesamtwirtschaft schadet, sondern unter umständen sogar den be-
stand des eigenen betriebes gefährdet, dann ist der gewerkschaft 
auch in der betrieblichen Mitbestimmung ein Platz einzuräumen” 
(nell-breuning 1968, 124).

Die innerparteiliche Debatte in der union wurde durch einen vorstoß 
der sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer-
schaft angeheizt, die auf ihrer bochumer bundestagung ein eigenes 
Mitbestimmungsmodell vorgeschlagen hatte, das unter dem namen 
„katzer-Modell” bekannt wurde. es schlägt mit blick auf das unter-
nehmensverständnis der Christlichen gesellschaftslehre einen unter-
nehmensrat als träger der Mitbestimmung vor, dem Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gleichgewichtig angehören sollen. Außerdem sollten 
auch vorstandsmitglieder dort sitz und stimme haben (CDA-Pro-
gramme 1973, 37).

Damit begann eine langwierige innerparteiliche Debatte zur Mitbestim-
mung, die schließlich auf dem hamburger Parteitag 1976 mit knapper 
Mehrheit gegen das CDA-Modell ausging. Der bundesvorstand der 
union hatte seinerseits einen vorschlag vorgelegt, der für die nicht-
Montanbranchen keine Parität, sondern für die Arbeitnehmer nur eine 
Drittelbeteiligung und die Mitbestimmung auf sehr große unternehmen 
beschränkte. Zudem wurde innerhalb der Arbeitnehmerbank eine ver-
tretung für die leitenden Angestellten des unternehmens vorgesehen. 
Das Mitbestimmungsgesetz von 1978 setzte dieses konzept schließlich 
um. Die formulierung aus dem CDu-grundsatzprogramm von 1978 „Die 
Mitbestimmung und die vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer sind 
Ausdruck christlich-sozialen gedankenguts und eine grundlage der 
sozialen Marktwirtschaft. wir wollen ein neues unternehmensrecht auf 
der grundlage der hamburger Parteitagsbeschlüsse des Jahres 1973” 
blieb letztlich folgenlos. Alle überlegungen zu einer Mitbestimmungslö-
sung auf der basis eines neuen unternehmensrechtes versandeten.
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Mit dem Aufkommen neoliberaler strömungen aus dem anglo-ameri-
kanischen raum wurde im verlauf der 80er-Jahre die forderung nach 
einer einschränkung der Mitbestimmung von seiten der wirtschaft 
immer stärker erhoben und schließlich auch umgesetzt. Die Ausnah-
mestellung der deutschen Mitbestimmung wurde als wettbewerbs-
nachteil deutscher unternehmen bezeichnet; die immer stärkere 
festlegung auf den shareholder-value als unternehmensziel sollte 
eine einbeziehung von Arbeitnehmern in die entscheidungsstrukturen 
der unternehmen ausschließen. faktisch hat sich allerdings längst 
erwiesen, dass die Mitbestimmung in deutschen großunternehmen, 
die sich am shareholder-value orientieren, durchaus akzeptiert und 
keineswegs bekämpft wird (höpner 2003, 207-208).

im CDu-grundsatzprogramm von 2007 schlägt sich die Auseinan-
dersetzung nieder: „Die soziale Partnerschaft, tarifautonomie und 
Mitbestimmung sind grundlage unserer wirtschafts- und sozialord-
nung. Die Mitbestimmung wollen wir als interessenvertretung der  
Arbeitnehmer fortentwickeln.” Mitbestimmung wird zwar als zentra-
les element der sozialen Marktwirtschaft benannt, die dort einge- 
forderte weiterentwicklung beinhaltet aber mit der angestrebten 
rechtssicheren einführung betrieblicher bündnisse vor allem eine 
schwächung des flächentarifvertrages, den die CDA nicht verhindern 
konnte.

Dabei war den sozialausschüssen mit ihrer initiative zur einführung 
europäischer betriebsräte zunächst eine Ausweitung des Mitbestim-
mungsgedankens über die deutschen grenzen hinaus gelungen. trotz 
erheblicher widerstände aus ländern, in denen keine der Mitbestim-
mung vergleichbare interessenvertretung von Arbeitnehmern exis-
tiert, gelang es dem damaligen Arbeitsminister norbert blüm, die 
idee für die transnational agierenden unternehmen in europa durch-
zusetzen, auch wenn die befugnisse der euro-betriebsräte deutlich 
unterhalb des deutschen Mitbestimmungsniveaus blieben. sie sind 
trotz aller anfänglichen vorbehalte und tatsächlich bestehender Prob-
leme zum erfolg geworden. Die Zahl der daraus resultierenden ver-
einbarungen hat sich seit 2000 nahezu verzehnfacht. Die europäischen 
gewerkschaften drängen nichtsdestoweniger auf eine Ausweitung 
der kompetenzen der euro-betriebsräte und eine verbesserung ihrer 
Arbeitsmöglichkeiten. Die novelle der ebr-richtlinie von 2009 geht 
in diese richtung (Müller u.a. 2012, 38-39).
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2005 wurde von der bundesregierung erneut eine Mitbestimmungs-
kommission – wiederum unter vorsitz von kurt biedenkopf – einge-
setzt, an der neben wissenschaftlern auch die sozialparteien beteiligt 
waren. sie bestätigte die erkenntnisse von 1970, wonach eine be-
nachteiligung deutscher unternehmen durch die Mitbestimmung nicht 
erkennbar sei (Mitbestimmung made in germany: eine kultur, die 
allen nützt 2007). Die grundsätzliche Akzeptanz wurde allerdings 
durch die vollständig gegensätzlichen vorstellungen von Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite zu den veränderungsbedarfen getrübt. ein 
gemeinsames Abschlussdokument kam nicht zustande.

Die hoffnungen der Arbeitgeberverbände auf einen Abbau der Mitbe-
stimmung unter einer schwarz-gelben regierung gingen dagegen 
bislang nicht in erfüllung. Die regierung Merkel verteidigte sogar das 
erweiterte Mitbestimmungsmodell gegenüber den Abbauforderungen 
der wettbewerbshüter in der europäischen kommission. bei vw bil-
ligte es den Arbeitnehmern größere rechte zu als nach den übrigen 
Mitbestimmungsgesetzen.

Mitbestimmung in der globalisierten Ökonomie

Die leidenschaftlichen Debatten über die Mitbestimmung sind in den 
letzten Jahren zunehmend verstummt. Manager deutscher großun-
ternehmen hatten sich schon seit Jahren mit Angriffen auf die Mitbe-
stimmung zurückgehalten. sie wussten seit langem die konsens- 
und friedensstiftende wirkung dieser form der interessenvertretung 
in ihren konzernen zu schätzen. während von den Arbeitgeberver-
bänden immer wieder Zweifel an der kompetenz der Arbeitnehmer-
vertreter in den Mitbestimmungsgremien geschürt worden waren, 
war längst deutlich geworden, dass Mitbestimmung ein weg ist, die 
kompetenz und die betriebs- und Marktkenntnis der Arbeitnehmer-
seite für die entwicklung der unternehmensperformance besser zu 
nutzen. Dies zeigte sich besonders bei strukturwandlungsprozessen, 
die in mitbestimmten unternehmen im konsens verabredet und um-
gesetzt werden konnten. im Ausland wird die besondere wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen industrie mittlerweile längst als Aus-
wirkung dieser Mitbestimmungskultur verstanden.

gerade in der großen finanz- und wirtschaftskrise erwiesen sich die 
erprobten kooperationsstrukturen in den mitbestimmten unterneh-
men als außerordentlich hilfreich. während die Mitbestimmung von 
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Arbeitgeberverbänden immer wieder als bürokratisches hindernis 
dargestellt worden war, das schnelle entscheidungen behindere3, 
zeigte sich nun das gegenteil: Mitbestimmte unternehmen konnten 
auf die herausforderungen der krise besonders rasch und flexibel re-
agieren. sie nutzten instrumente wie das kurzarbeitergeld und Qua-
lifizierungsmöglichkeiten effektiver als andere und fanden wege, ent-
lassungen wenigstens bei den stammbelegschaften zu verhindern.

inzwischen findet die Mitbestimmung sogar ausdrückliche befürwor-
ter unter ausländischen wirtschaftsvertretern. Jean-Dominique sen-
ard, spitzenmanager bei Michelin, lobte die Mitbestimmung aus-
drücklich als erfolgsfaktor der deutschen wirtschaft.4

Auch in den internationalen gewerkschaften hat sich die situation 
verändert: während bis hinein in die 90er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts große skepsis gegenüber dem deutschen Mitbestim-
mungsmodell vorherrschte und generell das dahinter stehende ord-
nungsmodell als angepasst und arbeitnehmerunfreundlich empfun-
den wurde, ist seit Jahren keine europäische gewerkschaftstagung 
mehr denkbar, die nicht in der einen oder anderen weise forderun-
gen nach Mitbestimmung in den unternehmen erhebt.

Dennoch kann man aus der Perspektive der christlichen soziallehre 
mit dem erreichten nicht zufrieden sein. sowohl auf der ebene der 
unternehmens- wie der betrieblichen Mitbestimmung ist die Zahl der 
beschäftigten, die von innerbetrieblicher Demokratisierung profitieren 
konnten, immer weiter zurückgegangen. nicht nur, dass eine reihe 
von unternehmen das deregulierte unternehmensrecht genutzt haben, 
um sich der Mitbestimmung durch rückgriff auf ausländische unter-
nehmensformen zu entziehen. Auch die Zahl der betriebe ohne be-
triebsräte hat sich keineswegs positiv verändert. nur etwa zehn Pro-
zent aller betriebsratsfähigen betriebe verfügen tatsächlich über einen 
betriebsrat, ein Prozentsatz, der seit Jahrzehnten relativ konstant ist.

seit sich gewerkschaften verstärkt um solche betriebsratsfreien un-
ternehmen bemühen, werden immer mehr fälle bekannt, in denen 
die wahl von betriebsräten gezielt behindert wird. typischerweise 
geschieht dies in sogenannten „neuen” branchen wie der solar- und 
windenergieindustrie oder der it-branche, in denen es bisher keine 
Mitbestimmungstradition gab. Auffällig ist allerdings auch der pre-
käre Dienstleistungsbereich mit seinen stark fragmentierten unter-
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nehmensstrukturen mit vielen kleinen filialen, standorten, restau-
rants oder baustellen (Artus 2012, 37). Die bisherige gesetzgebung, 
die an den traditionellen betriebsbegriff anknüpft, und die erhöhung 
der Mindestbeschäftigtenzahlen für betriebsratsfähige unternehmen 
im betriebsverfassungsgesetz fördern diese fragmentierung. sie ist 
aber nicht deren ursache.

tatsächlich setzen die unternehmenskonzeptionen, wie sie in den 
letzten Jahrzehnten ausgehend vom anglo-amerikanischen neolibe-
ralismus mit seiner shareholder-value-orientierung in Mode gekom-
men sind, auf breiter front strategien der fragmentierung von  
unternehmensbeziehungen in gang, die zu einer bis dahin nicht ge-
kannten Zerstückelung von wertschöpfungsketten führen. immer 
mehr unternehmensaufgaben sind ausgegliedert und zum teil völlig 
aus dem betrieblichen Zusammenhang herausgelöst worden. Auf der 
anderen seite arbeiten heute an einem betriebsort seite an seite in 
großem stil Menschen, die zu den verschiedensten Arbeitgebern in 
unterschiedlichsten vertragszusammenhängen stehen. Diese Produk-
tions- oder Dienstleistungsmodelle überschreiten oder unterlaufen 
betriebs-, branchen- und tarifgrenzen. 

Darüber hinaus ändern vor allem global Player ihr geschäftsmodell 
von der güterproduktion hin zu finanzdienstleistungen oder der ver-
waltung von Patenten und rechten. große traditionelle industrieun-
ternehmen wie siemens verdienen ihr geld heute oft eher mit kapi-
taltransaktionen als mit der herstellung von industriegütern. Auch 
das führt zu weiterer fragmentierung.

in der logik dieser unternehmenskonzepte liegt der versuch, er-
kennbare risiken zu minimieren und auszuschalten. Dazu gehört vor 
allem das beschäftigungsrisiko. eine dauerhafte bindung an Arbeit-
nehmer gilt als unflexibel und hinderlich. stattdessen wird versucht, 
die Arbeitskräfte nicht mehr selbst zu beschäftigen, sondern nur das 
ergebnis ihrer Arbeit einzukaufen. wo das nicht möglich ist, wird 
menschliche Arbeit selbst zur ware, die auf dem Markt bei bedarf 
kurzfristig eingekauft und nur so lange beschäftigt wird, wie ein kon-
kreter Auftrag vorliegt. leiharbeit, werkverträge, befristete beschäf-
tigung – all dies sind versuche, den arbeitenden Menschen aus dem 
unternehmenszusammenhang herauszulösen, um die unterneh-
mensentscheidungen von allen rücksichten lösen zu können, die 
dem shareholder value im wege stehen könnten.
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Dass dies dem Mitbestimmungsgedanken diametral entgegengesetzt 
ist, ist offenkundig. Die „arbeitnehmerfreie” fabrik, die in vielen wirt-
schaftsbereichen als ideal gilt, braucht keine Mitbestimmung, weil 
niemand mehr da ist, der einen rechtsanspruch auf Mitbestimmung 
erheben könnte.

formal erhält der ausgegliederte leiharbeiter zwar Mitbestimmungs-
rechte bei seiner Zeitarbeitsfirma, bei einer durchschnittlichen be-
schäftigungsdauer von wenigen Monaten, ehe man wieder auf dem 
Arbeitsmarkt landet, ist an faktische Mitbestimmungsmöglichkeiten 
gar nicht zu denken – zumal die Arbeitsprozesse, in die man einge-
gliedert wird, von dem unternehmen, in dem man mitbestimmen 
könnte, überhaupt nicht gestaltet werden. Aktiv für den betriebsrat 
im verleihbetrieb zu kandidieren, wird den allermeisten der kurzbe-
schäftigten leiharbeiter zudem praktisch versagt bleiben, weil dafür 
eine betriebszugehörigkeit von drei Monaten vorausgesetzt wird, die 
viele überhaupt nicht erreichen. ein vertrauensverhältnis zu den ei-
genen Arbeitskollegen, die man repräsentieren soll, lässt sich unter 
diesen bedingungen ohnehin nicht aufbauen (Artus 2012, 40). noch 
schwieriger stellt sich die situation für werkvertragsarbeitnehmer 
dar, die den bisherigen Mitbestimmungsregelungen gänzlich entzo-
gen sind.

Das betriebsverfassungsgesetz ist auf diese veränderungen in den 
unternehmensstrukturen nicht vorbereitet, da es sich am klassischen 
normalarbeitsverhältnis mit einer Dauerbeschäftigung in einem fest 
definierten betrieblichen Zusammenhang orientiert. Die Mitbestim-
mungsbedürfnisse der beschäftigten sind damit aber nicht hinfällig, 
auch wenn viele betroffene wegen ihrer prekären situation nicht 
wagen, diese einzufordern.

herausforderungen für eine neue Mitbestimmungsdebatte – 
nicht nur aus christlich-sozialer sicht! 

nach christlich-sozialer vorstellung ist Mitbestimmung kein abstraktes 
rechtsgut, das irgendwie in Anspruch genommen oder auch unter-
lassen werden kann. es ist das recht jedes einzelnen beschäftigten, 
seine konkreten Arbeitsbedingungen mitzugestalten, seine kompe-
tenz und seine erfahrung einzubringen und auch auf die rahmenbe-
dingungen einfluss zu nehmen, unter denen seine Arbeit stattfindet. 
„in der Arbeit leben zu können”, bedeutet auch, dass die freiheit und 
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die entfaltungsmöglichkeiten der beschäftigten niemals stärker fremd-
bestimmt werden dürfen, als unabdingbar notwendig ist. Davon sind 
wir in der heutigen Arbeitswelt weit entfernt.

Auch wenn eine zunehmende Zahl von „freelancern” heutzutage ihre 
prekäre Arbeitssituation mit der illusion schönt, sie könnten über ihre 
Arbeitsbedingungen selbst entscheiden, bleibt die tatsache bestehen, 
dass sie in aller regel in hohem Maße von ihren Auftraggebern abhän-
gig und den wechselfällen ihrer tätigkeit schutzlos ausgeliefert sind. 
nur sehr wenige können sich wegen ihrer guten Marktposition gleich-
berechtigt gegenüber ihren kunden bewegen. gerade in der jungen 
generation sind Arbeitsverhältnisse dieser Art immer mehr zur norm 
geworden. selbst gut Qualifizierte bleiben davon nicht verschont, wäh-
rend Qualifikationsdefizite fast zwangsläufig prekäre beschäftigungen 
nach sich ziehen. Die Prozesse sind statistisch zunächst wenig auffäl-
lig, weil sich bei den bereits bestehenden normalarbeitsverhältnissen 
zunächst ja nichts ändert. Dagegen ist unverkennbar, dass neueinstel-
lungen inzwischen überwiegend nicht mehr in Dauerbeschäftigung er-
folgen. innerhalb weniger Jahre ist deshalb die Zahl der unbefristet 
beschäftigten bei den unter dreißigjährigen deutlich gesunken. konnte 
1996 noch jeder Dritte in ein normalarbeitsverhältnis eintreten, war 
es 2009 nur noch jeder/jede vierte. fast eine Million leiharbeiter sind 
in der deutschen wirtschaft mittlerweile beschäftigt. betroffen sind vor 
allem junge Menschen. sie alle werden durch ihre kurzen betriebszu-
gehörigkeiten nicht nur in ihrem bedürfnis nach sicherheit für ihre le-
bensplanung und in ihrem einkommensniveau beeinträchtigt, sondern 
auch in ihrem Anspruch auf Mitbestimmung.

Mitbestimmung ist also in den vergangenen Jahren für immer mehr 
Menschen zu einem hohlen versprechen geworden. Die streitfragen, 
die die Mitbestimmungsdebatte über Jahrzehnte beherrscht haben – 
volle Parität oder Drittelparität, schwellenwerte für die geltung der 
Mitbestimmung etc. – sind für die meisten luxusprobleme geworden, 
die mit ihrem Alltag nichts mehr zu tun haben. sie sind von einer 
mitbestimmten Arbeit weiter entfernt als ihre vorfahren. Die neue 
Arbeitswelt ähnelt der welt der tagelöhner, in der man wieder aus-
schließlich darum kämpfen muss, dass man „von der Arbeit leben 
kann”, weil ihnen löhne zugemutet werden, die nicht einmal mehr 
das existenzminimum decken. wenn „von der Arbeit zu leben” be-
reits ein Problem ist, dann wird „in ihr zu leben” zum luxusbedürfnis, 
das sich nur noch wenige leisten dürfen.
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Aus christlich-sozialer sicht kann das nicht hingenommen werden. es 
verkürzt die entfaltungsmöglichkeiten von Menschen und verletzt 
ihre würde. Dass das bedürfnis nach Mitbestimmung (auf allen ebe-
nen!) zu den menschlichen grundkonstanten gehört, wird derzeit üb-
rigens nicht zuletzt an der internet-generation deutlich, die direkte 
beteiligungsmöglichkeiten in Politik und gesellschaft mit einer Massi-
vität einfordern, die in der vergangenheit eher die Ausnahme war. 
Der erfolg der Piraten-Partei ist genau darauf zurückzuführen. Da nur 
wenige der jungen leuten in einem normalarbeitsverhältnis beschäf-
tigt sind, steht die Mitbestimmung am Arbeitsplatz derzeit noch nicht 
auf ihrer tagesordnung. Aber das bedürfnis nach beteiligung bricht 
sich bahn, und es wird letztlich auch in der Arbeitswelt thematisiert 
werden – sobald mehr der jungen leuten erfahrungen in der Arbeits-
welt gemacht haben. und es steht zu erwarten, dass dabei das inter-
esse an direkter beteiligung auch deutlicher artikuliert werden wird. 
Man darf gespannt sein, welche Anforderungen auf diesem hinter-
grund künftig an die Ausgestaltung der betrieblichen und unterneh-
mensmitbestimmung gestellt werden.

Die Christlich-sozialen haben jedenfalls alle veranlassung, aktiver als 
in den letzten Jahrzehnten für eine Arbeitswelt einzutreten, in der die 
Mitgestaltungs- und Mitbestimmungswünsche der Menschen nicht 
nur zu ihrem eigenen, sondern auch zum wohl der unternehmen tat-
sächlich und nicht nur auf dem Papier realisiert werden können. bis-
her ist erst in Ansätzen öffentlich darüber diskutiert worden, welche 
konsequenzen aus den veränderungen in der Arbeitswelt in der Mit-
bestimmungsarchitektur gezogen werden müssen. Diese Diskussion 
ist überfällig. 

Das ist längst nicht nur im interesse der individuen, sondern der  
betriebe, der wirtschaft und der gesamten gesellschaft. es ist müßig 
darauf hinzuweisen, dass eine Demokratie, die die wirtschaft- und 
Arbeitswelt zum Demokratie-blinden fleck erklärt, schaden nehmen 
wird.

Man kann und muss aber heute auch noch auf andere sachverhalte 
hinweisen, die weitaus weniger abstrakt daherkommen. unterneh-
men, die die Mitbestimmung ihrer beschäftigten unterbinden, schnei-
den einen wichtigen teil ihrer innovationsfähigkeit ab. ihre gut quali-
fizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden ihre kenntnis 
der Produktionsprozesse und Märkte nicht in die unternehmerischen 
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entscheidungsstrukturen einbringen, wenn ihnen Mitbestimmung 
vorenthalten wird. Menschen liefern dieses know-how, wenn sie sich 
mit ihrem unternehmen identifizieren (hauser-Ditz 2008, 275). 
wichtig ist dafür zunächst, dass das unternehmen selbst sich dauer-
haft an sie bindet. es ist unerklärlich, dass dieser Zusammenhang  
in der hire-and-fire-Mentalität der „schönen neuen Arbeitswelt” be-
ständig ausgeblendet wird. 

was in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit vielleicht noch einigermaßen fol-
genlos bleiben konnte, wird man in Zeiten des demografischen wan-
dels, in dem fachkräfte eine bessere Arbeitsmarktposition haben 
werden, deutlich zu spüren bekommen. Qualifiziertes Personal wird 
unternehmen bevorzugen, die ordentliche Arbeitsbedingungen ver-
bürgen, tarifbindungen eingehen und Mitbestimmungsmöglichkeiten 
eröffnen. nicht ohne grund haben mittlerweile Ministerpräsidenten 
aus den neuen bundesländern, die den demografischen wandel als 
erste zu bewältigen haben, ihre unternehmen aufgefordert, wieder in 
die verbindlichkeit von flächentarifverträgen zurückzukehren. 

es ist eine illusion anzunehmen, dass man auf rechtliche verbindlich-
keit verzichten könne. wenn unternehmensleitungen nach gusto 
entscheiden können, ob und welche Mitbestimmungsmöglichkeiten 
eingeräumt werden, wenn kein verlass darauf ist, dass diese rege-
lungen auch in schlechteren Zeiten greifen, wird die identifikations-
bereitschaft der belegschaften leiden. verbindliche gesetzliche rege-
lungen sind die unverzichtbare voraussetzung für eine 
funktionsfähige Mitbestimmung, die die Potenziale der beschäftigten 
für den erfolg des unternehmens nutzbar machen will. 

es ist ja kein Zufall, dass besonders erfolgreiche unternehmen, die 
im internationalen wettbewerb bestehen, auffällig häufig der Mitbe-
stimmung unterliegen und auch in krisenzeiten von ihr profitieren. 
statt die frage zu stellen, ob die Mitbestimmung die unternehmen 
im wettbewerb ökonomisch benachteiligt, sollten endlich verstärkt 
die vorteile untersucht werden, die diese form der betriebs- und un-
ternehmensverfassung mit sich bringt. 

vielleicht war Mitbestimmung im unternehmensinteresse nie so wich-
tig wie heute. seit der krise ist in der Öffentlichkeit deutlich gewor-
den, dass die kurzfristorientierung vieler Manager, die mit dem 
shareholder-value-konzept in den unternehmen einzug gehalten hat, 
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nicht nur im bankensektor fatale folgen hat. Man muss sich längst die 
frage stellen, wer eigentlich überhaupt dafür sorgen kann, dass das 
langfristige unternehmensinteresse zur geltung kommen kann. wenn 
der return on invest, der unter dem Druck der finanzmärkte in den 
betrieben erzielt werden soll, in immer kürzeren Abständen gegeben 
sein muss, muss die innovations- und investitionsfähigkeit der unter-
nehmen massiv leiden. kapitalanleger, die am schnellen geld interes-
siert sind, neigen dazu, investitionsentscheidungen, die erst langfris-
tig rentabel werden, auszuweichen. Manager, die auf deren interesse 
verpflichtet sind, können da nicht gegenhalten.

welche folgen diese veränderungen auf der Anteilseignerseite zum 
beispiel in der industrie haben, konnte man in den letzten Jahren be-
reits deutlich erkennen: unternehmen der Metall- und elektroindust-
rie, die von der ig Metall Abweichungen vom tarifvertrag erreichen 
wollten, wiesen sehr oft dramatische investitionsdefizite auf. sie 
waren dort besonders stark, wo die Abhängigkeit vom kapitalmarkt 
zugenommen hatte, vor allem wo hedge-fonds die unternehmen 
hatten ausbluten lassen.

ein weiterer beleg für die notwendigkeit wirksamer gegengewichte 
gegen die kurzfristorientierung sind die im internationalen vergleich 
stagnierenden investitionen in forschung und entwicklung, in Ausbil-
dung und Qualifizierung in deutschen unternehmen. schon die in-
vestition in eine duale berufsausbildung braucht nun einmal länger, 
als viele Manager in ihren vorständen aushalten. Die sucht nach den 
schnellen erfolgen gefährdet die Zukunftsfähigkeit der unternehmen, 
aber diejenigen, die solche entscheidungen getroffen haben, erleben 
ihre folgen meist nicht einmal mehr, weil sich auch die verweildauer 
von Managern in ihren funktionen verkürzt. 

Die fehler, die in diesen bereichen gemacht werden, sind im nachhi-
nein oft nur mit großem Aufwand und erheblichen kosten zu korrigie-
ren. fachkraft und kreativität fallen nicht vom himmel und, wenn zu 
wenig davon entwickelt wurde, ist sie auch zu hohen Preisen nicht 
verfügbar. wenn diesen entwicklungen nicht einhalt geboten wird, 
dürfte sich die gute wettbewerbsposition der deutschen industrie in-
nerhalb weniger Jahre verflüchtigen. 

es steht nicht zu erwarten, dass sich die kurzfristorientierung auf der 
Arbeitgeberseite von selbst korrigiert. Andere vergütungsstrukturen 
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werden die dahinter liegenden rationalitäten nicht grundlegend ver-
ändern. Dazu braucht es vielmehr gegengewichte, strukturen, die 
dafür sorgen, dass das langfristige unternehmensinteresse endlich 
wieder zum tragen kommen kann. 

Deshalb muss in den unternehmen der einfluss derjenigen gestärkt 
werden, die das langfristige unternehmensinteresse repräsentieren, 
ja repräsentieren müssen, weil sie ihre Arbeitsplätze behalten, ihre 
betriebsrenten noch nach Jahrzehnten genießen und auch für ihre 
enkel noch Ausbildungsplätze vorfinden wollen. um dieses gegenge-
wicht darzustellen, sind die einflussmöglichkeiten der Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat aber noch viel zu stark beschränkt.

es gilt also, um des interesses der wirtschaft selbst willen, die Mit-
bestimmungsbefugnisse der Arbeitnehmer deutlich auszuweiten. 
Dass eine langfristorientierung durch die stärkung der Arbeitneh-
merseite zum tragen kommen wird, zeigt sich bereits jetzt. in einer 
untersuchung konnte belegt werden, dass die Mäßigung von vor-
standsvergütungen und die langfristorientierung in denjenigen un-
ternehmen umso deutlicher ausgeprägt waren, als „Ausschüsse im 
Aufsichtsrat paritätisch und mit externen gewerkschaftsvertretern 
besetzt” waren (Müller-Jentzsch 2009). Auch regelmäßige bemühun-
gen von betriebsräten und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertre-
tern in Aufsichtsräten, Ausbildungsplätze und weiterbildungsmöglich-
keiten im unternehmen zu sichern, zeigen, dass sie garant für die 
langfristigen überlebenschancen der unternehmen sind.

bislang stehen die direkten einflussmöglichkeiten der Arbeitnehmer 
auf die unternehmenspolitik rechtlich auf schwachen füßen. hier ist 
veränderungsbedarf, damit sich die erfahrungen von Aufsichtsräten 
auf der Arbeitnehmerseite, die allzu oft vergeblich vor unsinnigen 
unternehmensentscheidungen gewarnt haben, nicht wiederholen 
müssen. eine Ausweitung im sinne des vw-gesetzes, bei der Arbeit-
nehmer mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten zum beispiel bei stand-
ortverlagerungen haben, wäre ein erster schritt. 

kurzfristig hinzukommen müssen verbesserungen der Mitbestim-
mungsmöglichkeiten von betriebsräten in entleihbetrieben bei leih-
arbeit und werkverträgen. es kann nicht angehen, dass diese be-
triebsräte die komplizierten vertretungsvorgänge für die prekären 
beschäftigungsverhältnisse wahrnehmen, ohne dass ihre Arbeits-
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möglichkeiten in diesem bereich entsprechend ausgestaltet werden. 
Derzeit spielt die Zahl der leiharbeiter bei der bestimmung der größe 
von betriebsratsgremien keine rolle. faktisch sind damit aber erhebli-
che zusätzliche Aufgaben verbunden, die nur erledigt werden können, 
wenn die interessenvertretung für die stammbelegschaften zurückge-
fahren wird. solche konfliktsituationen dürfen betriebsräten nicht zu-
gemutet werden. es reicht jedenfalls nicht aus, darauf zu setzen, dass 
die entsprechenden spielräume tarifvertraglich geregelt werden, auch 
wenn inzwischen in einigen gewerkschaftlich besonders gut organi-
sierten bereichen wie der stahlindustrie und kürzlich auch in der Me-
tall- und elektroindustrie zusätzliche rechte für betriebsräte beim 
einsatz von leiharbeit im betrieb erstritten werden konnten. 

Auf Dauer wird man nicht umhinkommen, über die Auswirkungen der 
Zerschlagung der wertschöpfungsketten auf die interessenvertretung 
für Arbeitnehmer generell nachzudenken. Der traditionelle unterneh-
mens- und betriebsbegriff geht an der wirklichkeit der Produktions- 
und Dienstleistungszusammenhänge inzwischen weit vorbei. Die  
bisherige rechtslage sieht wirkliche Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer bei veränderungen von betriebsstrukturen und wert-
schöpfungsketten nicht vor. eine Ausweitung der Mitbestimmung 
würde erstmals Möglichkeiten eröffnen, die Zersplitterung der wert-
schöpfungsketten nicht ohnmächtig mit ansehen zu müssen. solche 
handlungsspielräume sind dringend erforderlich.

viele sehen inzwischen ja mit wachsendem unbehagen, dass welt-
weit gesichtslose konzernzentralen über das schicksal von standor-
ten und Arbeitsplätzen mit einem federstrich entscheiden, wodurch 
ganze regionen in Mitleidenschaft gezogen werden. nicht zuletzt Po-
litiker vor ort fragen sich längst, wer eigentlich noch gewährleisten 
kann, dass die gemeinwohlverpflichtung des eigentums in den unter-
nehmen nicht nur schall und rauch ist. immer wieder wird betont, 
dass die einwirkungsmöglichkeiten des staates gegenüber diesen 
entwicklungen sehr zurückgegangen sind. und es bleibt insgesamt 
fraglich, ob staatliche eingriffe hier zu erfolgen führen würden. Aber 
es gibt ja eine Alternative: Arbeitnehmermitbestimmung kann die nö-
tigen gegengewichte setzen, die der gemeinwohlverpflichtung des ei-
gentums, wie sie das grundgesetz vorsieht, wieder zum Durchbruch 
verhelfen können. Man muss ihr nur die spielräume verschaffen, dies 
zu tun. 
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es gibt vor diesem hintergrund keine wirklich treffende begründung 
dafür, dass nur so wenige und nur so große unternehmen vernünftige 
Mitbestimmungsstrukturen vorhalten müssen. Die bemessungsgren-
zen sind schließlich keine Dogmen. hier ist dringender reformbedarf.

Dies wäre im übrigen ganz und gar im sinne einer recht verstande-
nen sozialen Marktwirtschaft, die ja darauf setzt, vermachtungen in 
der wirtschaft aufzuheben. Mitbestimmung könnte einer der wege 
sein, der auch in einer globalisierten Ökonomie wirtschaftliche Ak-
teure veranlasst, gesamtwirtschaftliche rationalitäten nicht auf dem 
Altar der betrieblichen interessen zu opfern.

Die Mitbestimmungsdiskussion wird eine weitere Dimension aufgrei-
fen müssen, die im übrigen in der tradition der christlichen sozial-
lehre immer betont wurde, aber nie wirklich zum tragen gebracht 
werden konnte: neben der Mitbestimmung im unternehmen und der 
interessenvertretung im betrieb wird die Mitbestimmung am Arbeits-
platz endlich als zusätzliches element in den blick genommen werden 
müssen – weil fremdbestimmung nicht nur ethisch fragwürdig ist, 
sondern von einer gut qualifizierten und selbstbewussten Arbeitneh-
merschaft auch nicht mehr in den bisherigen Dimensionen akzeptiert 
werden wird. 

Die beteiligungsbedürfnisse, die heute in der politischen Debatte 
immer stärker thematisiert werden, werden vor den Arbeitsplätzen 
letztlich nicht haltmachen. wenn dafür eine verlässliche gesetzliche 
grundlage geschaffen würde, würde Mitbestimmung endlich auch für 
leiharbeits- und werkvertragsarbeitnehmer kein leeres wort mehr 
sein: wenn sie an ihrem eigenen Arbeitsplatz mitbestimmen können, 
kann es ohne belang sein, in welcher rechtlichen beziehung sie zu 
dem unternehmen stehen, das diesen Arbeitsplatz bereitstellt. Dass 
Mitbestimmung am Arbeitsplatz angesichts alternder belegschaften 
und der erkenntnisse über die gesundheitlichen belastungen an den 
Arbeitsplätzen helfen würde, die Probleme in diesem feld zu verrin-
gern, sei abschließend nur kurz erwähnt. schließlich ist auffällig, 
dass krankenstände überall da besonders hoch sind, wo Menschen 
besonders wenig einflussmöglichkeit auf ihren Arbeitsplatz haben, 
sich gegängelt und fremdbestimmt fühlen.5

Die christliche soziallehre hat das schon sehr richtig erkannt: Man 
kann die Mitbestimmungsbedürfnisse der Menschen in der Arbeits-
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welt nicht ungestraft negieren! es ist längst an der Zeit, das thema 
auch unter dem stichwort Arbeit und gesundheit aufzugreifen.

 

1| Auch die befürchtete Schwächung des gewerkschaftlichen Einflusses blieb 
aus: Bis heute sind etwa 75 Prozent der gewählten Betriebsräte Mitglieder 
von DGB-Gewerkschaften.

2| Die Aufwertungen der Betriebsräte in der Novelle des Betriebsverfas-
sungsgesetzes von 1972 wurden von Alfred Müller-Armack, einem der 
Väter der Sozialen Marktwirtschaft, als durchaus kompatibel mit diesem 
ordnungspolitischen Programm bezeichnet. So Müller-Jentzsch (2012, 36).

3| So kürzlich wieder der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände Dieter Hundt in einer Stellungnahme unter der Überschrift 
„Insgesamt gut, zum Teil bürokratisch”, in: Mitbestimmung 6/2012, 21.

4| Deutsche Nachrichtenagentur vom 6.8.2012.
5| Vgl. den Beitrag „Arbeit und Gesundheit” von Rudolf Henke in diesem Band.
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